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Lohnmost- und Direktverkauf der Fahner Frucht GmbH in Gierstädt  
Große Hecke 3 · Geöffnet: Mo. - Fr. 10.00 - 16.00 und Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Weitere Infos unter www.fahner-frucht.de
�&�A�H�N�E�R���/�B�S�T�B�A�U���'�M�B�(���(�O�Û�A�D�E�N���U�N�D���3�E�L�B�S�T�P�Û�Ô�C�K�E�N���I�M���/�B�S�T�P�A�R�K���'�I�E�R�S�T�¼�D�T
�3�Ô�·�K�I�R�S�C�H�E�N���p���3�A�U�E�R�K�I�R�S�C�H�E�N���p���œ�P�F�E�L���p���U�N�D���I�M���$�E�Z�E�M�B�E�R���7�E�I�H�N�A�C�H�T�S�B�¼�U�M�E
Informationen zu den Angeboten und Öffnungszeiten erhalten Sie immer aktuell
Info-Tel.: 036206-26114 und www.fahner-obst.de

THERAPIE Großfahner
Praxis für Physio- und Ergotherapie
�D�]�©���o�P���•�•�����í�í�í�n�õ�õ�í�ì�ì���'�Œ�}�˜�(���Z�v���Œ
�d���o�X���ì�ï�ò�î�ì�ò���/���í�ô�ð�ñ�ð�ò���n���D�}���]�o�X���ì�í�ó�î���/���ï�ñ�ì�ò�ò�ó�ð
���r�D���]�o�W���•���Z�o�}�•�•�r�‰�Z�Ç�•�]�}�›�š�r�}�v�o�]�v���X��������
�/�v�š���Œ�v���š�W���Á�Á�Á�X�•���Z�o�}�•�•�r�‰�Z�Ç�•�]�}�X����

THERAPIE
�<�}�•�u���Ÿ�l���˜���&�µ�˜�‰�G���P��
�D�]�©���o�P���•�•�����í�í�í�n�õ�õ�í�ì�ì���'�Œ�}�˜�(���Z�v���Œ
�d���o�X���ì�ï�ò�î�ì�ò���/���í�ô�ð�ñ�ð�ò���n���D�}���]�o�X���ì�í�ó�î���/���ï�ñ�ì�ò�ò�ó�ð
���r�D���]�o�W���•���Z�o�}�•�•�r�‰�Z�Ç�•�]�}�›�š�r�}�v�o�]�v���X��������
�/�v�š���Œ�v���š�W���Á�Á�Á�X�•���Z�o�}�•�•�r�‰�Z�Ç�•�]�}�X����

Kfz-Meisterbetrieb Bernd Wolfram GmbH
Kontakt:
Hauptstraße 25 a
99100 Großfahner

Tel.: 03 62 06/2 35 80
Fax.: 03 62 06/2 15 12
Mobil: 0171/6 12 57 23

Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. 7.30–18.00 Uhr
Sa. nach tel. Absprache

Mail: bernd.wolfram@t-online.de · Web: www.kfz-wolfram.de
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25. und 26. April 2026

�)�H�R���!�N�S�P�R�E�C�H�P�A�R�T�N�E�R���R�U�N�D���U�M���D�I�E���4�H�E�M�E�N�� 
�6�E�R�S�I�C�H�E�R�U�N�G�����!�B�S�I�C�H�E�R�U�N�G���U�N�D���6�O�R�S�O�R�G�E

Am Schlossberg 1 Am Teiche 4
99947 Bad Langensalza 99095 Erfurt

Telefon: 03603 1213534
Mail: thomas.jauk@ruv.de
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Bahnhofstr. 13 · D-99100 Dollstädt
Tel.: 036206/2698-0 
Fax 036206/2698-28
info@dgs-maschinen.de 
�W�W�W���D�G�S�
�M�A�S�C�H�I�N�E�N���D�E
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Festplatz vorm Gasthaus „Zum goldenen Lamm“ + 
Gewerbepark „Fahner Höhe“ + Obstpark + 

Fahner Frucht Direktverkauf

Die Obstblüte erleben 
 wandern an der „Fahner Höhe“

1. Treffpunkt Grünes Klassenzimmer 
im Obstpark (Selbstpflücke)

Samstag, 11.00 Uhr 
Themenwanderung „Obstbau konkret“ 
mit dem Obstbauberater, u. a. Hinweise zum Haus- 
und Kleingarten, Baumschnitt, Länge ca. 5 km, 
Dauer: ca. 2 Stunden

Sonntag, 11.00 Uhr 
Blütenwanderung mit Besuch des Obstbaumuseums 
Länge ca. 5 km, Dauer ca. 2 Stunden zwischen Gierstädt 
und Kleinfahner

Zusätzlich ausgeschilderte Wanderrouten 
(z. B. MDR-Wanderweg) zum selber Wandern ab Obstpark

Fit mit der Techniker Krankenkasse  
Bungee-Trampolin

2. Treffpunkt Parkplatz an der Festwiese 
(Ortsausgang Richtung Gotha)

Sonntag, 6.30 Uhr 
Themenwanderung „Die Vogelwelt der Fahner Höhe“ 
geführte Wanderung mit Andreas Fleischmann

Das Programm zum Blütenfest
Programmänderungen sind möglich

An beiden Tagen von 10.00 bis 18.00 Uhr 
Großer Händlermarkt u. a. Grüner Markt, Thüringer Qualitätsprodukte, 

Handwerkermarkt, Hüpfburgen u. s. w. 
Fahner Frucht GmbH von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Sonderöffnung Direktverkauf

Freitag, 24.04.26 19 Uhr Lagerfeuer Obstpark Gierstädt

Blütengarten

Samstag und Sonntag  Kinderfest mit Hüpfburgen, Schminken, 
Kaffee und Kuchen

Festbühne Gewerbepark

Samstag: 
10.30 Uhr  Frühlingsprogramm Kindergarten Gierstädt
11.30 Uhr Schulchor Großfahner
12.30 Uhr Frauenchor Dorette Spohr Gotha
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr Rockmoon Hits aus den 70er & 80ern 
14.00 Uhr Tag der Königinnen  
 (die Kirschkönigin und ihre Kolleginnen)
ab 18.00 Uhr Nachwuchsband

Sonntag:
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Frühschoppen mit den „Kettenburgern“
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  Gierstädter Musikantenscheune 

mit den Original Thüringer Oldies  
und Katharina Herz

Grünes Klassenzimmer

Samstag und Sonntag 
ganztags  Traktorfahrten im Erntehänger

Sonntag 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr Öffnung Obstbaumuseum Kleinfahner

Es laden ein, die Gemeinde Gierstädt 
und die Interessengemeinschaft „Fahner Höhe“ e. V.

Auf Wiedersehen zum Erntefest in Gierstädt  
am 26.09. und 27.09.2026.

128 Jahre Blütenfest in Gierstädt 25./26.04.2026128 Jahre Blütenfest in Gierstädt 25./26.04.2026
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Am Sportplatz 7 • 98529 Suhl
Tel. 03 68 46 - 40 40 30

Mobil 01 51-14 04 79 41
info@holz-dachbau.com • www.holz-dachbau.com

                 • Zimmererarbeiten
                 • Dachdeckerarbeiten
                 • Dachklempnerarbeiten
                 • Fassadenbau
                 • Aufstockungen
                 • Bauen mit ökologischen Baustoffen
                 • Photovoltaikanlagen

Ökologisch, kompetent & zuverlässig
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NACHWUCHS GESICHERT

Neue Schülerin im Ambulanten Pflegedienst 
Sporer in Walldorf 
Im Ambulanten Pflegedienst Sporer in Walldorf wagt die nächste den Schritt. Unsere Cora 
Schadt beginnt im März die Ausbildung zur examinierten Pflegefachfrau. Vor ihr liegt eine 
spannende Zeit – intensiv, herausfordernd und lernreich, aber zugleich auch voller schöner 
und interessanter Erfahrungen.

Cora ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man auch als Quereinsteiger seinen Platz in der 
Pflege finden kann. Viele Jahre war sie in einem ganz anderen Berufsfeld tägig. Auf der Suche 
nach einer beruflichen Veränderung fand sie schließlich den Weg zu uns – und man könnte 
sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Immer wieder sagt sie: „Ich liebe meine Arbeit und 
bin so glücklich damit.“

Es brauchte nicht viel Anleitung oder lange Erklärungen. Mit ihrer freundlichen, offenen und 
empathischen Art hat sie sofort einen Draht zu unseren Klientinnen und Klienten gefunden. 
Häufig hatte man den Eindruck, dass sie intuitiv wusste, was gerade gebraucht wird.

Auch im Team war schnell klar: Sie passt einfach zu uns.

An den Tagen, an denen sie im Rahmen ihrer Ausbildung nicht bei uns im Einsatz ist, wird sie 
schon jetzt von allen vermisst. Für einen kleinen, privaten Pflegedienst ist die Organisation 
und Durchführung einer Ausbildung nicht immer ganz einfach. Umso mehr schätzen wir den 
Rückhalt. Unser gesamtes Team – ebenso wie unsere Klientinnen und Klienten – stehen hinter 
uns, unterstützen und helfen dort, wo es nötig ist.

Deshalb auf diesem Weg ein ganz großes Dankeschön an unserer 
Mitarbeiter und Klienten!

Danke auch an die GAW in Meiningen (Berufsschule) für die Zusammenarbeit. Sie steht als 
professioneller Partner ebenfalls immer auf unserer Seite.

 
 
 
 
 
 

                                                                       Inh. Katrin Sporer    
                                                                                    Tanzberg 4 
                                                 98617 Meiningen OT Walldorf 
                                                                     Tel. 03693 8829329 
                                                                                                       pflegedienst-walldorf@t-online.de 

                         Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.  

MDK-Prüfung 
Juli 2025 
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• Aufkleber
• Banner
• Broschüren
• Bücher
• Flyer

• Plakate
• Kalender
• Werbemittel
• Zeitungen
 und vieles mehr…

...stark in der Region

LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43 · 98693 Ilmenau
Telefon: 03677 2050-0 · info@wittich-langewiesen.de
www.wittich.de
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  MEININGEN • AM WEHR 2

 

03681–35099503693–84260

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

 

SUHL • ZELLA-MEHLIS   

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Oberhofer Freizeit und 
Tourismus GmbH
Dr.-Curt-Weidhaas-Str.2 
98559 Oberhof

Offene Stelle auf unserer Website
www.h2oberhof.de

Egal ob Vollzeitkraft, 
Saisonheld oder 
Ferienjobber - bei uns 
ist für jeden etwas 
dabei.

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG

VERSTÄRKUNG GESUCHT

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
bewerbung@mkw-stormarn.de
Weitere Informationen unter www.bickhardt-bau-jobs.de

Baumaschinenführer/
Anlagenbediener (M/W/D)

Kaltensundheim

Mitarbeiter Auftrags- & 
Wiegekoordination (M/W/D)

Fambach

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben:

anzeigen@wittich-langewiesen.de
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  GEMEINSAM SICHTBAR SEIN!GEMEINSAM SICHTBAR SEIN!
Ohne EHRENAMT würde in unserem Land vieles nicht mehr 
funktionieren. Sportplätze blieben leer, Dorffeste fänden nicht 
statt, kulturelle Angebote würden verschwinden und viele 
wichtige soziale Aktivitäten gäbe es schlicht nicht mehr. 
Es sind die Vereine und die engagierten Menschen dahinter, 
die unsere Städte und Gemeinden lebendig, menschlich und 
lebenswert machen – oft im Hintergrund, meist ehrenamtlich  
und mit großem persönlichem Einsatz. 
GENAU DIESEM ENGAGEMENT MÖCHTEN WIR  
EINE BÜHNE GEBEN.

Für eine geplante kreisweite Vereinszeitung, 
die als Sonderdruck in Zusammenarbeit mit 
der LINUS WITTICH Medien KG realisiert wird, 
laden wir alle Vereine herzlich zur Teilnahme 
ein. Ziel dieser besonderen Ausgabe ist es, das 
Ehrenamt sichtbar zu machen und Vereinen 
kostenlos Raum für Berichterstattung zu bieten.

Alle interessierten Vereine werden gebeten,  
sich mit ihren Beiträgen per E-Mail an 
sonderprodukte@wittich-langewiesen.de zu melden. 

Eingereicht werden können Texte, Fotos oder auch erste Ideen. 
Bei Bedarf unterstützen wir selbstverständlich gern bei der Aufbereitung.

Lasst uns gemeinsam sichtbar machen, Lasst uns gemeinsam sichtbar machen, 
was Ehrenamt leistet.was Ehrenamt leistet.

Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen und 
auf eine Vereinszeitung, die den Zusammenhalt im 
ganzen Kreis widerspiegelt.
Ihre LINUS WITTICH Medien KG, 98693 Ilmenau

AAuuffrruuff  aann  aallllee  
VEREINE IM KREISVEREINE IM KREIS

Unter allen Einsendern bis zum 17.04.2026  
verlosen wir  

20 x Amazon-Gutscheine 
a 50,00 EUR.

Mitmachen lohnt also 
doppelt! 

Denn eines ist klar:  Denn eines ist klar:  
Ohne Ehrenamt läuft vieles nicht –  Ohne Ehrenamt läuft vieles nicht –  
mit Ehrenamt läuft es menschlicher, mit Ehrenamt läuft es menschlicher, 
lebendiger und besser.lebendiger und besser.
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Leider ist es uns aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht Leider ist es uns aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
möglich, alle Vereine direkt anzuschreiben, da uns häufig möglich, alle Vereine direkt anzuschreiben, da uns häufig 
die notwendigen Grunddaten und aktuellen Kontaktinforma-die notwendigen Grunddaten und aktuellen Kontaktinforma-
tionen fehlen. Deshalb sind wir auf die aktive Meldung der tionen fehlen. Deshalb sind wir auf die aktive Meldung der 
Vereine angewiesen und bitten darum, diesen Aufruf auch Vereine angewiesen und bitten darum, diesen Aufruf auch 
gerne weiterzugeben.gerne weiterzugeben.

In der Vereinszeitung möchten wir Vereinen die Gelegenheit In der Vereinszeitung möchten wir Vereinen die Gelegenheit 
geben, sich mit Texten und Bildern vorzustellen:geben, sich mit Texten und Bildern vorzustellen:
Wer seid ihr? Was macht euren Verein besonders? Welche Wer seid ihr? Was macht euren Verein besonders? Welche 
Veranstaltungen, Feste, Wettkämpfe oder Termine stehen im Veranstaltungen, Feste, Wettkämpfe oder Termine stehen im 
laufenden Jahr an? Und wo freut ihr euch über neue Mitglie-laufenden Jahr an? Und wo freut ihr euch über neue Mitglie-
der, Unterstützerinnen und Unterstützer oder Nachwuchs?der, Unterstützerinnen und Unterstützer oder Nachwuchs?

Gerade in Zeiten, in denen viele Vereine um Mitglieder Gerade in Zeiten, in denen viele Vereine um Mitglieder 
kämpfen und ehrenamtliches Engagement keine Selbstver-kämpfen und ehrenamtliches Engagement keine Selbstver-
ständlichkeit mehr ist, möchten wir mit dieser kostenlosen ständlichkeit mehr ist, möchten wir mit dieser kostenlosen 
Berichterstattung einen Beitrag leisten. Der Sonderdruck soll Berichterstattung einen Beitrag leisten. Der Sonderdruck soll 
helfen, Termine zu streuen, Menschen zu erreichen und Lust helfen, Termine zu streuen, Menschen zu erreichen und Lust 
auf Mitmachen zu machen – ganz ohne finanzielle Hürden auf Mitmachen zu machen – ganz ohne finanzielle Hürden 
für die Vereine. für die Vereine. 

Diese Vereinszeitung soll zeigen, wie vielfältig, engagiert Diese Vereinszeitung soll zeigen, wie vielfältig, engagiert 
und unverzichtbar die Vereinslandschaft in unserem Kreis und unverzichtbar die Vereinslandschaft in unserem Kreis 
ist. Ob Sport, Kultur, Musik, Soziales, Brauchtum oder Nach-ist. Ob Sport, Kultur, Musik, Soziales, Brauchtum oder Nach-
wuchsarbeit – jeder Verein trägt dazu bei, dass Gemein-wuchsarbeit – jeder Verein trägt dazu bei, dass Gemein-
schaft funktioniert.schaft funktioniert.
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SCHULE bedeutet mehr als Lernen. 
Schule steht  auch für Gemeinschaft, Freundschaft und Teilhabe.

Doch was, wenn KRANKHEIT genau das verhindert? 
Der Telepräsenz-Avatar AV1 macht es möglich: Er steht im Klassenzimmer, hört, sieht und spricht für das Kind, das 
selbst nicht dort sein kann. So bleibt die Verbindung zu Lehrern und Mitschülern auch während einer Krankheit bestehen. 

Mit Unterstützung von Viba konnte der Landkreis Schmalkalden-Meiningen den ersten Avatar anschaff en. 

WEITERE AVATARE sollen folgen, damit noch mehr betroffene Kinder am Unterricht teilhaben können.
*Für Spenden ab 50 Euro erhalten Sie vom Landratsamt auf Wunsch eine Spendenquittung. Senden Sie dafür bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen inkl. Anschrift an fd.kasse@lra-sm.de. 

SCHULE bedeutet mehr als Lernen. 

HELFEN        SIE MIT!
Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende
- egal wie groß oder klein*. Jede Unterstützung 
hilft, Kindern Nähe und Normalität zu schenken.

Spendenkonto 
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen: 

IBAN: DE12 8405 0000 1305 0046 35
BIC: HELADEF1RRS
Verwendungszweck: 

„Avatar“

SPENDEN-AKTION DES LANDKREISES

SCHUL-AVATAR FÜR KRANKE KINDER
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Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises

Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem 
Anlass
Aufgrund des § 10 Abs. 1, 2 und 3 des Thüringer Ladenöffnungs-
gesetzes (ThürLadÖffG) vom 24.11.2006 in der derzeit geltenden 
Fassung wird für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen ver-
ordnet:

§ 1
In der Stadt Schmalkalden dürfen Verkaufsstellen wie folgt ge-
öffnet sein:

Anlass Datum Verkaufszeitraum
Schmalkalder 
Frühlingsmarkt

26. April 2026 13.00 bis 18.00 Uhr

Schmalkalder
Ernte- und 
Countryfest

11. Oktober 2026 13.00 bis 18.00 Uhr

Schmalkalder
Adventsmarkt

29. November 2026 13.00 bis 18.00 Uhr

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 2 ThürLadÖffG.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Meiningen, den 03.03.2026
Greiser
Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung  
des Fachdienstes Wasser und  
Naturschutz
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung  
nach dem GBBerG/SachenR
Gemäß § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet 
des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung – 
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I. S. 3900) beantragte 
der Kommunale Wasser- und Abwasserzweckverband „Meininger 
Umland“, die Erteilung der Anlagenrechtsbescheinigung auf 
der Grundlage des § 9, Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt 
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407), für die bereits vor dem 03. Oktober 1990 ge-
nutzten Bestandskanal Regenwasser B 1000 sowie wasserwirt-
schaftlichen Anlagen in der

Gemarkung: Wasungen
Flur: 0
Flurstücke: 2236/2, 2237, 2261/2, 2260/2, 2259/2, 2258/2,

2257/2, 2256/2, 2254/2, 2231/7, 2223/6, 
2222/6,
2226/6, 2225/4, 2226/5, 2227/7, 2228/8, 
2229/6

Die Katasterpläne mit dem eingezeichneten Standort sowie das 
Grundstücksverzeichnis liegen in der Zeit

vom 10.04.2026 bis zum 10.05.2026
während der Öffnungszeiten des Landratsamtes Schmalkalden-
Meiningen in den Diensträumen der Unteren Wasserbehörde, 
Obertshäuser Platz 1 in 98617 Meiningen aus.

Grundstückseigentümer, deren Grundstücke von dem Verlauf - 
Bestandskanal Regenwasser B 1000 sowie deren Anlagen berührt 
werden, können innerhalb der Auslegungsfrist gegen den ein-
getragenen Standort Widerspruch erheben. Dieser ist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 
1 in 98617 Meiningen einzulegen.
Hinweis:
Widerspruch kann nur gegen den eingetragenen Verlauf bzw. 
Lage des Bestandskanals Regenwasser B 1000 sowie Anlagen auf 
dem betroffenen Grundstück erhoben werden, nicht gegen die 
beschränkte persönliche Grunddienstbarkeit an sich.
Meiningen, den 17.03.2026
im Auftrag
Raabe
Fachdienstleiter

Öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 41 Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG);

Amtliche Tierseuchenbekämpfung;  
Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429  
sowie der Verordnung (EU) 2020/689;  
Anordnung eines verpflichtenden Wildtier-
monitorings zur Untersuchung auf Infektionen  
mit Mycobacterium bovis (MTBC)
Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachung, erlässt folgende

Allgemeinverfügung
1.
Aus allen Jagdbezirken des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen sind alle erlegten und verendet aufgefundenen 
Stücke von Raubwild (Fuchs, Waschbär, Marderhund, Dachs) 
zur Untersuchung auf MTBC an das Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz (TLV) über die zuständige Veterinärbehörde 
einzusenden.
2.
Werden im Rahmen der Jagdausübung in den in Anlage 1 und 
Anlage 2 genannten Jagdbezirken und der damit verbundenen 
Beurteilung des Wildes, im lebenden oder im erlegten Zustand, 
relevante bedenkliche Merkmale festgestellt, so ist das be-
troffene Stück Wild (gesamter Tierkörper) durch das TLV auf 
MTBC untersuchen zu lassen.
Zu den relevanten, bedenklichen Merkmalen zählen folgende:
-	 abnorme Verhaltensweisen oder Störungen des Allgemein-

befindens
-	 Fehlen von Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung als Todes-

ursache (Fallwild)
-	 Geschwülste oder Abszesse, die in inneren Organen oder in 

der Muskulatur vorkommen
-	 Schwellungen der Gelenke oder Hoden, Hodenvereiterung, 

Leber- oder Milzschwellung, Darm- oder Nabelentzündung, 
bei Federwild Entzündung des Herzens, des Drüsen- oder 
Muskelmagens

-	 offene Knochenbrüche, soweit sie nicht unmittelbar mit dem 
Erlegen in Zusammenhang stehen

-	 erhebliche Abmagerung oder Schwäche (fehlendes Flucht-
verhalten bzw. verringerte Fluchtdistanz

-	 Verklebungen oder Verwachsungen von Organen mit Brust- 
oder Bauchfell

-	 sonstige erhebliche sinnfällige Veränderungen außer Schuss-
verletzungen

Zusätzlich dazu, sind insbesondere folgende Veränderungen am 
Wildtierkörper relevant:

Amtlicher Teil
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- Knötchen, herdförmige Umfangsvermehrungen oder 
Abszesse der inneren Organe

Größe: wenige Millimeter bis faustgroß
Farbe: weiß-gelbliche Farbe
Konsistenz: rahmige bis feste, brüchige Konsistenz („ver-

käsend“), teilweise eitrig oder verkalkt (ver-
kalkte Stellen knirschen beim Anschnitt)

- Schwellung bzw. Vergrößerung der Lymphknoten vor allem 
im Kopfbereich (Kehlgang), der Lunge sowie Leber und Darm

3.
Die Tierkörper sind unmittelbar nach Fund bzw. Erlegung durch den 
Jagdausübungsberechtigten (JAB) bzw. durch von diesem be-
auftragte Jäger/innen dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, 
Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, zuzuleiten.
Die Tierkörper sind nach telefonischer Voranmeldung flüssigkeits-
dicht verpackt anzuliefern. Für schwere Tierkörper (über 25 kg) 
kann die Abholung nach Rücksprache und Organisation durch 
das VLÜA organisiert werden. Bei Abgabe sind Angaben zum 
Erlegungs- bzw. Fundort mitzuteilen. Die JAB haben in jedem 
Fall den „Untersuchungsauftrag Wildtieruntersuchungen“ des 
TLV vollständig auszufüllen und zusammen mit dem Tierkörper/
der Organprobe zu übergeben.
4.
Es besteht die Möglichkeit der Gewährung einer Aufwands-
entschädigung für die JAB der betroffenen Jagdbezirke. Dies gilt 
vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln des Landeshaushalts. 
Bei Wildschweinen und Rotwild ist die Entschädigung abhängig 
von Größe und Gewicht des Tierkörpers. Für Raubwild wird eine 
Pauschale gewährt (siehe Anlage 3).
5.
Für die Punkte 1. bis 3. dieser Allgemeinverfügung wird die 
sofortige Vollziehung angeordnet.
6.
Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des 
Widerrufes.
7.
Diese Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag, frühstens jedoch ab dem 
01.04.2026, wirksam und tritt mit Ablauf des 31.03.2027 
außer Kraft.
8.
Diese Allgemeinverfügung ergeht verwaltungskostenfrei.

Gründe
I.

In zwei Thüringer Rinderhaltungen wurde der Ausbruch 
der Rindertuberkulose (Infektion mit dem Mycobacterium 
tuberculosis-Komplex – MTBC, M. bovis) amtlich festgestellt. 
Beide Rinderbestände liegen im Wartburgkreis und befinden 
sich nach wie vor in einem Sanierungsprozess, welcher voraus-
sichtlich andauern wird.
Im Ergebnis der epidemiologischen Untersuchungen wurde fest-
gestellt, dass direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildtieren 
aus der Umgebung der Tierhaltung sowie Schadnagern und dem 
Rinderbestand nicht ausgeschlossen werden können.
MTBC ist ein Zoonoseerreger und nicht nur auf den Menschen, 
sondern auch auf andere Säugetierspezies übertragbar.
Aufgrund dieser Charakteristik des Seuchenerregers sowie der 
beschriebenen Umstände, wurde im Jahr 2025 im Wartburg-
kreis ein verpflichtendes Wildtiermonitoring zur Untersuchung 
auf MTBC in der Umgebung der genannten Ausbruchsbetriebe 
durchgeführt. Grundlage dieses Monitorings war der Erlass des 
TMSGAF vom 03.02.2025 (AZ:1060-51-2512/30-1-11771/2025), 
geändert durch Erlass des TMSGAF vom 11.06.2025 (AZ:1060-51-
2512/51-1-114355/2025) sowie durch Erlass des TMASGAF vom 
26.06.2024 (1060-51-2512/4781262/2025) sowie ergänzt durch 
Erlass des TMSGAF vom 02.10.2025 (AZ: 2512/51-3-142955/2025). 
Ziel dieses Monitorings war es, den Tiergesundheitsstaus in Bezug 
auf MTBC in der Wildtierpopulation zu ermitteln. Das Monitoring 
wurde in der vorgegebenen Form befristet bis zum 31.12.2025 
angeordnet und entsprechend durchgeführt.
In Auswertung der Ergebnisse dieses MTBC-Wildtiermonitorings 
im Wartburgkreis 2025 wurde festgestellt, dass MTBC in der Wild-
tierpopulation regional nachweisbar ist. 

Gemäß der Auswertung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand von einem epidemiologischen Zu-
sammenhang zwischen den positiven Befunden aus der Wildtier-
population sowie den Nachweisen in den Ausbruchsbetrieben aus-
zugehen. Die Frage, ob MTBC erstmals in der Wildtierpopulation 
oder in der Nutztierpopulation aufgetreten ist, bleibt offen.
Für die Festlegung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen und 
die Bewertung von deren Wirksamkeit, ist der Tiergesundheits-
status der Wildtierpopulation in der Umgebung der Ausbruchs-
betriebe relevant. Neueinträge in die Wildtierpopulation sowie 
eine mögliche Reinfektion des Rinderbestandes aus der Wildtier-
population heraus, sollen wirksam vermieden werden. Von großer 
Bedeutung ist weiterhin die Kenntnis über die Ausdehnung des 
Vorkommens von Säugetierreservoiren für MTBC in Thüringen: In 
betroffenen Regionen muss die Biosicherheit von Tierhaltungen 
empfänglicher Spezies, mit dem Ziel der Minimierung von 
Kontakten zwischen Haus- und Wildtieren, erhöht werden.
Die Durchführung eines Wildtiermonitorings zur Untersuchung auf 
MTBC ist daher im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung weiter-
hin erforderlich. Eine inhaltliche Anpassung des Monitorings ist 
jedoch notwendig. Diese Anpassung soll die bereits gewonnenen 
Erkenntnisse aus der vorangegangenen, bis zum 31.12.2025 be-
fristeten, Monitoringperiode berücksichtigen.

II.
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Thüringer Ausführungsgesetz 
zum Tiergesundheitsgesetz (Thüringer Tiergesundheitsgesetz - 
ThürTierGesG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Thüringer Verwaltungsver-
fahrensgesetz (ThürVwVfG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG) ist der Fachdienst Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Schmalkalden-
Meiningen zuständige Behörde für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung.
Für die nachfolgenden Ausführungen findet der jeweilige Paragraf 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) des Bundes über § 1 
Abs. 1 Satz 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 
Anwendung.
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Vorbeugung vor und 
Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) 
trifft die zuständige Behörde die notwendigen Anordnungen und 
Maßnahmen, die zur Feststellung oder zur Ausräumung eines 
hinreichenden Verdachtes, eines Verstoßes oder zur Beseitigung 
festgestellter Verstöße oder zur Verhütung künftiger Verstöße er-
forderlich sind.
Zu 1. bis 4.:
Die „Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung 
und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesund-
heit (Tiergesundheitsrecht)“ legt Vorschriften zur Prävention und 
Bekämpfung von Tierseuchen fest, die auf Tiere oder Menschen 
übertragbar sind. Die „Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 
der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung 
bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -be-
kämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung 
einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko 
für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen“ ordnet 
die relevanten Tierseuchen den Kategorien A - E zu und bestimmt 
die jeweils gelisteten Arten. Die „Delegierte Verordnung (EU) 
2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, 
Tilgungsprogramme und den Status seuchenfrei für bestimmte 
gelistete und neu auftretende Seuchen“ legt die Bedingungen 
für die die Aussetzung, Aberkennung und Wiederzuerkennung 
des Status „seuchenfrei“ fest.
Bei der Infektion mit MTBC handelt es sich um eine Seuche der 
Kategorie B, D und E im Sinne der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1882.
Das gesamte Hoheitsgebiet Deutschlands ist in der Liste der „Mit-
gliedstaaten oder Zonen von Mitgliedstaaten mit dem Status 
„seuchenfrei“ in Bezug auf Infektionen mit MTBC“ in Anhang II 
Teil 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 gelistet.
Thüringen ist somit „seuchenfrei“ in Bezug auf Infektionen mit 
MTBC. Die Bekämpfung von Ausbrüchen der Infektionen mit 
MTBC hat besondere Bedeutung für die Aufrechterhaltung dieses 
Status.
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MTBC ist ein Zoonoseerreger und nicht nur auf den Menschen, 
sondern auch auf andere Säugetierspezies übertragbar. Ver-
schiedene Wildtiere können ein Reservoir des Erregers in der 
Wildtierpopulation darstellen.
Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass direkte und indirekte 
Kontakte zwischen Wildtieren und Schadnagern aus und in der 
Umgebung der betroffenen Rinderhaltung nicht ausgeschlossen 
werden können.
Die Verordnung (EU) 2016/429 legt in Art. 79 Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen durch die zuständige Behörde für 
gelistete Seuchen gemäß Art. 9 Absatz 1 Buchstabe b fest. Ge-
mäß Art. 79 Buchstabe b Ziffer i der VO (EU) 2016/429 ergreift 
die zuständige Behörde bei einem Mitgliedstaat, der den Status 
„seuchenfrei“ erhalten hat, eine oder mehrere der Maßnahmen 
gemäß den Artikeln 53 bis 69, die im Verhältnis zu dem Risiko, das 
von der betreffenden gelisteten Seuche ausgeht, stehen.
Gemäß Artikel 61 Abs. 1 der VO (EU) 2016/429 ergreift die zu-
ständige Behörde beim Ausbruch einer gelisteten Seuche un-
verzüglich eine oder mehrere der dort genannten Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen, um die weitere Ausbreitung dieser 
gelisteten Seuche zu verhindern. Diese Maßnahmen umfassen 
gemäß VO (EU) 2016/429 Artikel 61 Abs. 1 Buchstabe g die Ent-
nahme einer ausreichenden Anzahl geeigneter Proben, für die 
epidemiologische Untersuchung gemäß Artikel 57 Absatz 1 der 
VO (EU) 2016/429.
Die zuständige Behörde gestaltet die Seuchenüberwachung an-
hand spezifischer Überwachungsanforderungen im Rahmen von 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b 
Ziffer iv der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689. Die Festlegung 
der Zieltierpopulation erfolgt auf Grundlage von Art. 4. Abs. 1 
Buchst. b Ziffer ii der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689.
Aufgrund der Charakteristik des Tierseuchenerregers sowie der 
beschriebenen Tierseuchenlage, muss ein verpflichtendes Wild-
tiermonitoring zur Untersuchung auf MTBC in der Umgebung 
der Ausbruchsbetriebe durchgeführt werden. Dazu sind die auf-
geführten Proben von Organen bzw. die ganzen Tierkörper der 
genannten Tierarten einzusenden und zu untersuchen.
Die Ziele des Wildtiermonitorings sind:
1.	 laufende Beobachtung einer zu- oder abnehmenden Prä-

valenz in der Wildtierpopulation in der Umgebung der Aus-
bruchsbetriebe

2.	 Ermittlung der Ausdehnung der von MTBC beim Wildtier be-
troffenen Regionen in Thüringen

Die Grundlage zur Festlegung und Bewertung der Wirksamkeit 
von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen ist unter anderem die 
Kenntnis über den Gesundheitsstatus von Säugetierreservoiren 
in der Umgebung des Ausbruchsbetriebes, denn bei einem Aus-
bruch der Rindertuberkulose besteht ein permanentes Risiko 
der wechselseitigen Übertragung. Ein möglicher Eintrag in die 
Wildtierpopulation sowie eine mögliche Reinfektion des Rinder-
bestandes aus der Wildtierpopulation heraus, müssen jedoch 
wirksam vermieden werden.
Aus allen Jagdbezirken des Landkreises Schmalkalden-Meiningen 
sind alle erlegten und verendet aufgefundenen Stücke von Raub-
wild (Fuchs, Waschbär, Marderhund, Dachs) zur Untersuchung 
auf MTBC an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
(TLV) einzusenden.
Werden im Rahmen der Jagdausübung in den in Anlage 1 ge-
nannten Jagdbezirken und der damit verbundenen Beurteilung 
des Wildes, im lebenden oder im erlegten Zustand, relevante 
bedenkliche Merkmale festgestellt, so ist das betroffene Stück 
Wild (gesamter Tierkörper) durch das TLV auf MTBC untersuchen 
zu lassen. Die Begrenzung auf diese Jagdbezirke erfolgt aufgrund 
der räumlichen Nähe zu den Ausbruchsbetrieben im Wartburg-
kreis. Die Jagdausübungsberechtigen sind daher verpflichtet, die 
benötigten Proben bzw. die ganzen Tierkörper von den von ihnen 
im Rahmen der Jagdausübung erlegten oder aufgefundenen 
Tieren zu entnehmen und dem Fachdienst Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachung des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen 
oder wahlweise dem TLV zu übergeben.
Die Untersuchungsverpflichtungen (Raubwild gesamter Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen) und Tiere mit relevanten bedenklichen 
Merkmalen in den Jagdbezirken gemäß Anlage 1 gelten ab dem 
01.04.2026 und enden mit Ablauf des 31.03.2027.

Die Tierkörper sind unmittelbar nach Fund bzw. Erlegung durch den 
Jagdausübungsberechtigten (JAB) bzw. durch von diesem beauftragte 
Jäger/innen dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, zuzuleiten. Die Tierkörper 
sind nach telefonischer Voranmeldung flüssigkeitsdicht verpackt an-
zuliefern. Für schwere Tierkörper (über 25 kg) kann die Abholung nach 
Rücksprache und Organisation durch das VLÜA organisiert werden. 
Bei Abgabe sind Angaben zum Erlegungs- bzw. Fundort mitzuteilen. 
Die JAB haben in jedem Fall den „Untersuchungsauftrag Wildtier-
untersuchungen“ des TLV vollständig auszufüllen und zusammen mit 
dem Tierkörper/der Organprobe zu übergeben.
Es besteht die Möglichkeit der Gewährung einer Aufwands-
entschädigung für die JAB der betroffenen Jagdbezirke. Dies gilt 
vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln des Landeshaushalts. 
Bei Wildschweinen und Rotwild ist die Entschädigung abhängig 
von Größe und Gewicht des Tierkörpers. Für Raubwild wird eine 
Pauschale gewährt. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer 
Aufwandsentschädigung besteht nicht.
Die Anordnungen der Punkte 1. bis 3. dieser Allgemeinverfügung 
sind dazu geeignet, ein Wildtiermonitoring durchzuführen und 
den Gesundheitsstatus der Wildtierpopulation effektiv über-
wachen zu können. Der im aktuellen Erlass gewählte Ansatz für 
das Monitoring ist risikoorientiert. In der Region in unmittelbarer 
Umgebung der Ausbruchsbetriebe im Wartburgkreis ist mit einer 
Verbreitung der MTBC bei Wildtieren zu rechnen. Der gewählte 
Ansatz dient dem Ziel der Erhebung von Daten zum Gesundheits-
status der Wildtierpopulation in Bezug auf MTBC. Das Monitoring 
dient der Tierseuchenbekämpfung. Die gewonnenen Daten geben 
Aussage über den Erfolg der Tierseuchenbekämpfung, dienen 
der Risikobewertung des Wiedereintrages der MTBC in die in 
Sanierung befindlichen Tierbestände aus der Wildtierpopulation 
sowie der Risikobewertung möglicher Ersteinträge in bislang freie 
Bestände in der Region. Die Anordnungen der Punkte 1. bis 3. 
sind erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung 
steht, welches gleichermaßen geeignet wäre, um den Gesund-
heitsstatus der Wildtierpopulation überwachen zu können. Die 
Anordnungen der Punkte 1. bis 3. sind auch angemessen, da die 
vorrangig wirtschaftlichen Nachteile, die der einzelne betroffene 
Jagdausübungsberechtigte bzw. Jäger/innen hinzunehmen hat, 
im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch 
weitere Ausbrüche der Tuberkulose in Tierbeständen entstehen 
würde, unerheblich sind. Insoweit überwiegt das öffentliche 
Interesse an einer wirksamen Tierseuchenbekämpfung bzw. ent-
sprechender Monitoring-Maßnahmen die privaten Interessen der 
Jagdausübungsberechtigten und Jäger/innen. Die Anordnungen 
der Punkte 1. bis 3. sind daher verhältnismäßig.
Das behördliche Ermessen wurde ordnungsgemäß ausgeübt. Auf-
grund des Ausbruchs der Rinder-Tuberkulose im unmittelbar an-
grenzenden Wartburgkreis und dem Nachweis von MTBC in der 
unmittelbar angrenzenden Wildtierpopulation waren die Wild-
tiermonitoring-Maßnahmen weiterzuführen und auszuweiten.
Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 
VwVfG abgesehen, da eine Allgemeinverfügung erlassen wurde. 
Im Rahmen der Ermessensentscheidung war zudem zu berück-
sichtigen, dass bei der vorliegenden Sachlage die Anhörung der 
Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge ge-
führt hätte.
Zu 5.
Die sofortige Vollziehung der Anordnungen der Punkte 1. bis 3. 
dieser Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 80 Abs. 
2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
Ausbruch und Ausbreitung der Tuberkulose und damit die Ge-
fahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen 
müssen schnellstmöglich erkannt und unterbunden werden. Die 
Gefahr der Weiterverbreitung der Tuberkulose und der damit 
verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als 
persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge 
eines eingelegten Rechtsbehelfs. Die aufschiebende Wirkung der 
Anfechtung der angeordneten eilbedürftigen Maßnahmen würde 
bedeuten, dass anderenfalls die kurzfristige Feststellung des Aus-
bruchs und damit eine wirksame Bekämpfung der Tuberkulose 
nicht mehr gewährleistet wären. Hierbei ist auch das zoonotische 
Potential des Erregers zu beachten. Die Belange der Allgemein-
heit, hier der Schutz vor Infektion und Verbreitung des Erregers 
der Tuberkulose, stehen über dem persönlichen Interesse an der 
aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs für die Jagdaus-
übungsberechtigten und Jäger/innen.
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Zu 6.
Der Vorbehalt des Widerrufs der Anordnungen dieser Allgemein-
verfügung erfolgt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG, um die jeweils 
aktuelle Gefährdungssituation/Tierseuchenlage bzw. eine ver-
änderte epidemiologische Situation berücksichtigen zu können, 
die ggf. eine Änderung/ Ergänzung/ Anpassung/ Aufhebung etc. 
von Anordnungen notwendig machen würde.
Zu 7.
Diese Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 
Satz 2 VwVfG öffentlich bekannt gegeben. Dabei war zu berück-
sichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen 
auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form 
einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann.
Entsprechend § 41 Abs. 4 Sätze 3 und 4 VwVfG gilt die Allgemein-
verfügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hier-
von abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekannt-
machung folgende Tag, bestimmt werden.
Die Befristung der epidemiologischen Untersuchung auf den 31. 
März 2027 erfolgt, da bis zu diesem Zeitpunkt zu erwarten ist, 
dass eine ausreichende Menge an Proben genommen und unter-
sucht wurde, um eine Einschätzung der Seuchenlage im Wildbe-
stand zu erlauben. In Abhängigkeit von den Ergebnissen, ist im 
Anschluss ggf. eine Fortführung des Monitorings erforderlich.

III.
Auf die Erhebung von Kosten wird gemäß § 16 Abs. 1 Thüringer 
Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) verzichtet.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Schmal-
kalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, er-
hoben werden.
Im Auftrag
Dr. D. Sporn
Amtstierarzt und Fachdienstleiter
Anlagen:
Anlage 1: Liste betroffener Jagdbezirke für Punkt 2.

NAME Bemerkungen
1/001 - GJB Breitungen
1/001 - GJB Breitungen
1/018 - GJB Wernshausen / Helmers
4/003b GJB Fambach/Heßles
4/009 - GJB Niederschmalkalden
1/010a - GJB Schwallungen
1/016a - GJB Wasungen II
1/017 - EJB Wasungen
1/005 - GJB Mehmels
1/005a EJB Mehmels
1/014 - GJB Wahns
4/079a - EJB Stepfershausen-Hainig
4/092b EJB Dörrensolz-Gebaer Berg II
4/092 - EJB Dörrensolz-Gebaer Berg I-
4/061a - EJB Oberkatz III
4/061 - EJB Oberkatz II

4/092a - EJB Dörrensolz-Hainig-
4/081 - GJB Unterkatz
4/025 - EJB Wohlmuthausen III-Diesburg-
4/037 - GJB Gerthausen
4/073 - GJB Schafhausen
4/033 - GJB Erbenhausen
4/070 - GJB Reichenhausen
4/087 - GJB Wohlmuthausen II
4/508 - EJB Lohseller
4/063a GJB Oberweid
4/085 - GJB Unterweid
4/050 - GJB Kaltenwestheim II
4/051 - GJB Kaltenwestheim III
4/052 - GJB Kaltenwestheim IV
4/098 - EJB Mittelsdorf -Lange Bäume-
4/047 - GJB Kaltensundheim I
1/604 - EJB Pleß I
1/001b EJB Breitungen Windberg
1/001a- EJB Breitungen Pfaffental/Sterbach
1/027 - EJB Salzunger Vorderrhön
1/605 - EJB Pleß II
1/024 - EJB Leonie
1/006 - GJB Rosa
1/008 - GJB Roßdorf II
1/003 - EJB Zillbach
1/601 - EJB Schwallungen
1/011 - EJB Schwallungen-Kirchberg
1/019 - GJB Zillbach
1/021 - EJB Forst Zillbach
1/010 EJB Schwallungen-Roland
1/009a - EJB Schwallung.-Schambachswand
1/009 - EJB Schwallungen-Fichtenkopf
1/002 - GJB Eckardts VR
1/007 - GJB Roßdorf I VR
1/008a - EJB Roßdorf
1/602 - EJB Klosterwald
1/004 - GJB Hümpfershausen VR
1/012 - GJB Schwarzbach
1/017b EJB Wasungen Salm Boscor
1/023a EJB Kleine Zillbach
1/020 - GJB Friedelshausen VR
4/066 - GJB Oepfershausen
1/501 - EJB Unterwald
4/503 - EJB Riederholz/Oberwald
4/061b - GJB Oberkatz
4/023 - GJB Aschenhausen
4/048 - GJB Kaltensundheim II
4/105 - GJB Kaltennordheim II
4/106 - GJB Kaltenlengsfeld
3/501 EJB Hohe Asch/Ibengarten/Umpfen
4/108 - GJB Fischbach
4/104 - GJB Kaltennordheim I
4/049 - GJB Kaltenwestheim I
4/504 - EJB Pinzler/Schloßgehege
4/107 GJB Klings
4/511 EJB Horbel landkreisüber-

greifend mit WAK
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Anlage 2: Karte betroffener Jagdbezirke für Punkt 2.

Anlage 3: Liste Aufwandsentschädigung
1. Höhe der Aufwandsentschädigung für Wildschweine
Kategorie m in kg Ø m in kg Ø Ausschlacht-

gewicht in kg
Aufwands-

entschädigung in €
Zuschlag für Transport

zum TLV in €
Frischling 20-30 25 12,5 50 -
Überläufer 30-50 40 20 50 25
Bachen 45-90 70 35 70 25
Keiler 60-150 85 43 70 25

2. Höhe der Aufwandsentschädigung für Rotwild
Kategorie m in kg Ø m in kg Ø Ausschlacht-

gewicht in kg
Aufwands-

entschädigung in €
Zuschlag für Transport

zum TLV in €
Kalb max. 30 20 12 50 -
Schmaltier 30-70 50 30 70 25
Alttier 70-90 80 48 70 25
Hirsch 100-160 120 72 85 25

3. Höhe der Aufwandsentschädigungen für weitere Spezies
Die Höhe der Aufwandsentschädigung für Rehe entspricht der 
Kategorie „Kalb“ beim Rotwild.

Die Höhe der Aufwandsentschädigungen für Raubwild beträgt 
5 Euro.
Für Rehe, Raubwild, Frischlinge und Kälber wird kein Zuschlag für 
den Transport zum TLV gewährt. Der Transport dieser Tierkörper 
kann mit dem Kurier erfolgen.

Hinweise:
A	 Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 80 Abs. 

2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, 
dass die Anordnungen befolgt werden müssen, auch wenn 
ein Rechtsbehelf eingelegt wird.

B	 Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 32 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 3 des TierGesG dar. Diese können mit einem Bußgeld in 
Höhe von bis zu 30.000 € geahndet werden.

C	 Diese Allgemeinverfügung ist nach Ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt zu den allgemeinen Geschäftszeiten im Land-

ratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachung, Haus 1, Zimmer 308, Obertshäuser 
Platz 1, 98617 Meiningen, sowie auf der Homepage des Land-
ratsamtes Schmalkalden-Meiningen https://www.lra-sm.de 
einsehbar.

D	 Raubwild als Unfallwild ist durch den jeweils zuständigen 
Straßenbaulastträger zu bergen, der Leitstelle des Landkreises 
Schmalkalden-Meiningen zu melden und dem Fachdienst 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung zur Untersuchung 
zur Verfügung zu stellen.
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Öffentliche Bekanntmachungen der Zweckverbände

Bilanz der Zweckverbandssparkasse Rhön-Rennsteig
Kurzfassung ohne Anhang

Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2024
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
11.. BBaarrrreesseerrvvee

a) Kassenbestand 13.928.740,86 17.385
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 18.395.609,45 18.493

32.324.350,31 35.878
22.. SScchhuullddttiitteell  ööffffeennttlliicchheerr  SStteelllleenn  uunndd  WWeecchhsseell,,  ddiiee  zzuurr  RReeffiinnaannzziieerruunngg

bbeeii  ddeerr  DDeeuuttsscchheenn  BBuunnddeessbbaannkk  zzuuggeellaasssseenn  ssiinndd
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
33.. FFoorrddeerruunnggeenn  aann  KKrreeddiittiinnssttiittuuttee

a) täglich fällig 129.299.778,17 105.938
b) andere Forderungen 197.257.266,45 207.271

326.557.044,62 313.208
44.. FFoorrddeerruunnggeenn  aann  KKuunnddeenn 1.104.163.639,40 1.095.977

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 341.510.838,63 EUR ( 319.096 )
Kommunalkredite 76.271.275,87 EUR ( 79.221 )

55.. SScchhuullddvveerrsscchhrreeiibbuunnggeenn  uunndd  aannddeerree
ffeessttvveerrzziinnsslliicchhee  WWeerrttppaappiieerree
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 110.245.549,57 94.535
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 110.245.549,57 EUR ( 94.535 )

bb) von anderen Emittenten 170.836.919,75 160.090
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 120.541.779,39 EUR ( 119.957 )

281.082.469,32 254.626
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
281.082.469,32 254.626

66.. AAkkttiieenn  uunndd  aannddeerree  nniicchhtt  ffeessttvveerrzziinnsslliicchhee  WWeerrttppaappiieerree 405.435.744,21 395.601
66aa..  HHaannddeellssbbeessttaanndd 0,00 0
77.. BBeetteeiilliigguunnggeenn 25.396.152,33 25.208

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 1.200.995,18 EUR ( 1.013 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

88.. AAnntteeiillee  aann  vveerrbbuunnddeenneenn  UUnntteerrnneehhmmeenn 0,00 0
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

99.. TTrreeuuhhaannddvveerrmmööggeenn 3.584.202,88 4.825
darunter:
Treuhandkredite 3.584.202,88 EUR ( 4.825 )

1100.. AAuussgglleeiicchhssffoorrddeerruunnggeenn  ggeeggeenn  ddiiee  ööffffeennttlliicchhee  HHaanndd  eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh
SScchhuullddvveerrsscchhrreeiibbuunnggeenn  aauuss  ddeerreenn  UUmmttaauusscchh 0,00 0

1111.. IImmmmaatteerriieellllee  AAnnllaaggeewweerrttee
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 30.970,00 32

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

30.970,00 32
1122.. SSaacchhaannllaaggeenn 88.379.974,32 85.255
1133.. SSoonnssttiiggee  VVeerrmmööggeennssggeeggeennssttäännddee 1.672.153,77 19.874
1144.. RReecchhnnuunnggssaabbggrreennzzuunnggssppoosstteenn 70.085,99 77
1155.. AAkkttiivveerr  UUnntteerrsscchhiieeddssbbeettrraagg  aauuss  ddeerr  VVeerrmmööggeennssvveerrrreecchhnnuunngg 3.924,80 14

Summe der Aktiva 2.268.700.711,95 2.230.574
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Passivseite
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
11.. VVeerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn  ggeeggeennüübbeerr  KKrreeddiittiinnssttiittuutteenn

a) täglich fällig 15.717,34 2
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 90.820.020,90 82.473

90.835.738,24 82.475
22.. VVeerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn  ggeeggeennüübbeerr  KKuunnddeenn

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 606.728.546,43 671.361
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 4.970.856,69 0
611.699.403,12 671.361

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 1.182.412.610,06 1.167.626
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 99.767.385,15 34.463

1.282.179.995,21 1.202.089
0,00 0

1.893.879.398,33 1.873.451
33.. VVeerrbbrriieeffttee  VVeerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn

a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
33aa..  HHaannddeellssbbeessttaanndd 0,00 0
44.. TTrreeuuhhaannddvveerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn 3.584.202,88 4.825

darunter:
Treuhandkredite 3.584.202,88 EUR ( 4.825 )

55.. SSoonnssttiiggee  VVeerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn 1.372.073,43 1.391
66.. RReecchhnnuunnggssaabbggrreennzzuunnggssppoosstteenn 10.902,58 6
66aa..  PPaassssiivvee  llaatteennttee  SStteeuueerrnn 0,00 0
77.. RRüücckksstteelllluunnggeenn

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.994.597,00 16.933
b) Steuerrückstellungen 5.947.650,96 5.467
c) andere Rückstellungen 8.316.072,46 8.426

31.258.320,42 30.825
88.. ((wweeggggeeffaalllleenn))
99.. NNaacchhrraannggiiggee  VVeerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn 0,00 0

1100.. GGeennuussssrreecchhttsskkaappiittaall 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

1111.. FFoonnddss  ffüürr  aallllggeemmeeiinnee  BBaannkkrriissiikkeenn 76.800.000,00 68.800
1122.. EEiiggeennkkaappiittaall

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 169.340.876,85 167.340
cb) andere Rücklagen 0,00 0

169.340.876,85 167.340
d) Bilanzgewinn 1.619.199,22 1.462

170.960.076,07 168.801

Summe der Passiva 2.268.700.711,95 2.230.574

11.. EEvveennttuuaallvveerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 19.977.907,96 20.673
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

19.977.907,96 20.673
22.. AAnnddeerree  VVeerrppfflliicchhttuunnggeenn

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 56.024.997,72 61.520

56.024.997,72 61.520
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GGeewwiinnnn--  uunndd  VVeerrlluussttrreecchhnnuunngg 1.1.-31.12.2023

ffüürr  ddiiee  ZZeeiitt  vvoomm  11..  JJaannuuaarr  bbiiss  3311..  DDeezzeemmbbeerr  22002244 EUR EUR EUR TEUR
11.. ZZiinnsseerrttrrääggee  aauuss

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 32.702.938,16 29.851
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 1 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen 18.119,16 EUR ( 32 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 3.902.073,08 3.240

36.605.011,24 33.091
22.. ZZiinnssaauuffwweenndduunnggeenn 6.631.591,03 4.450

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 2.093,66 EUR ( 1 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 139.279,43 EUR ( 274 )

29.973.420,21 28.641
33.. LLaauuffeennddee  EErrttrrääggee  aauuss

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 9.329.673,55 8.213
b) Beteiligungen 1.526.697,48 1.496
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

10.856.371,03 9.709
44.. EErrttrrääggee  aauuss  GGeewwiinnnnggeemmeeiinnsscchhaafftteenn,,  GGeewwiinnnnaabb--

ffüühhrruunnggss--  ooddeerr  TTeeiillggeewwiinnnnaabbffüühhrruunnggssvveerrttrrääggeenn 0,00 0
55.. PPrroovviissiioonnsseerrttrrääggee 18.816.268,92 17.774
66.. PPrroovviissiioonnssaauuffwweenndduunnggeenn 1.034.438,71 1.033

17.781.830,21 16.741
77.. NNeettttooeerrttrraagg  ooddeerr  NNeettttooaauuffwwaanndd  ddeess  HHaannddeellssbbeessttaannddss 0,00 0
88.. SSoonnssttiiggee  bbeettrriieebblliicchhee  EErrttrrääggee 3.402.836,31 2.652

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 3,30 EUR ( 10 )

99.. ((wweeggggeeffaalllleenn))
62.014.457,76 57.742

1100.. AAllllggeemmeeiinnee  VVeerrwwaallttuunnggssaauuffwweenndduunnggeenn
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 16.703.668,00 16.016
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 4.294.885,93 4.042
darunter:
für Altersversorgung 1.056.310,09 EUR ( 1.019 )

20.998.553,93 20.058
b) andere Verwaltungsaufwendungen 10.764.289,00 10.806

31.762.842,93 30.864
1111.. AAbbsscchhrreeiibbuunnggeenn  uunndd  WWeerrttbbeerriicchhttiigguunnggeenn  aauuff

iimmmmaatteerriieellllee  AAnnllaaggeewweerrttee  uunndd  SSaacchhaannllaaggeenn 4.847.122,10 4.986
1122.. SSoonnssttiiggee  bbeettrriieebblliicchhee  AAuuffwweenndduunnggeenn 1.628.880,74 1.349

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 0,00 EUR ( 0 )

1133.. AAbbsscchhrreeiibbuunnggeenn  uunndd  WWeerrttbbeerriicchhttiigguunnggeenn  aauuff
FFoorrddeerruunnggeenn  uunndd  bbeessttiimmmmttee  WWeerrttppaappiieerree  ssoowwiiee
ZZuuffüühhrruunnggeenn  zzuu  RRüücckksstteelllluunnggeenn  iimm  KKrreeddiittggeesscchhääfftt 7.448.393,26 0

1144.. EErrttrrääggee  aauuss  ZZuusscchhrreeiibbuunnggeenn  zzuu  FFoorrddeerruunnggeenn  uunndd
bbeessttiimmmmtteenn  WWeerrttppaappiieerreenn  ssoowwiiee  aauuss  ddeerr  AAuuffllöössuunngg
vvoonn  RRüücckksstteelllluunnggeenn  iimm  KKrreeddiittggeesscchhääfftt 0,00 841

7.448.393,26 841
1155.. AAbbsscchhrreeiibbuunnggeenn  uunndd  WWeerrttbbeerriicchhttiigguunnggeenn  aauuff

BBeetteeiilliigguunnggeenn,,  AAnntteeiillee  aann  vveerrbbuunnddeenneenn  UUnntteerrnneehhmmeenn
uunndd  wwiiee  AAnnllaaggeevveerrmmööggeenn  bbeehhaannddeellttee  WWeerrttppaappiieerree 0,00 0

1166.. EErrttrrääggee  aauuss  ZZuusscchhrreeiibbuunnggeenn  zzuu  BBeetteeiilliigguunnggeenn,,
AAnntteeiilleenn  aann  vveerrbbuunnddeenneenn  UUnntteerrnneehhmmeenn  uunndd  wwiiee
AAnnllaaggeevveerrmmööggeenn  bbeehhaannddeelltteenn  WWeerrttppaappiieerreenn 1.350.059,73 4.661

1.350.059,73 4.661
1177.. AAuuffwweenndduunnggeenn  aauuss  VVeerrlluussttüübbeerrnnaahhmmee 0,00 0
1188.. ZZuuffüühhrruunnggeenn  zzuumm  FFoonnddss  ffüürr  aallllggeemmeeiinnee  BBaannkkrriissiikkeenn 8.000.000,00 17.800
1199.. EErrggeebbnniiss  ddeerr  nnoorrmmaalleenn  GGeesscchhääffttssttäättiiggkkeeiitt 9.677.278,46 8.244
2200.. AAuußßeerroorrddeennttlliicchhee  EErrttrrääggee 0,00 0
2211.. AAuußßeerroorrddeennttlliicchhee  AAuuffwweenndduunnggeenn 0,00 0
2222.. AAuußßeerroorrddeennttlliicchheess  EErrggeebbnniiss 0,00 0
2233.. SStteeuueerrnn  vvoomm  EEiinnkkoommmmeenn  uunndd  vvoomm  EErrttrraagg 7.484.639,76 6.265
2244.. SSoonnssttiiggee  SStteeuueerrnn,,  ssoowweeiitt  nniicchhtt  uunntteerr  PPoosstteenn  1122  aauussggeewwiieesseenn 33.706,40 31

7.518.346,16 6.296
2255.. JJaahhrreessüübbeerrsscchhuussss 2.158.932,30 1.949
2266.. GGeewwiinnnnvvoorrttrraagg//VVeerrlluussttvvoorrttrraagg  aauuss  ddeemm  VVoorrjjaahhrr 0,00 0

2.158.932,30 1.949
2277.. EEnnttnnaahhmmeenn  aauuss  GGeewwiinnnnrrüücckkllaaggeenn

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
2.158.932,30 1.949

2288.. EEiinnsstteelllluunnggeenn  iinn  GGeewwiinnnnrrüücckkllaaggeenn
a) in die Sicherheitsrücklage 539.733,08 487
b) in andere Rücklagen 0,00 0

539.733,08 487
2299.. BBiillaannzzggeewwiinnnn 1.619.199,22 1.462

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erstellt und mit dem Bestätigungs-
vermerk der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen versehen. Er wurde im Bundesanzeiger 
veröffentlicht.
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Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung des  
Thüringer Landesamtes für Umwelt,  
Bergbau und Naturschutz
Erfassungsarbeiten im Gelände zum Artenschutz 
und im Rahmen des FFH-Monitorings und des 
Ökosystem-Monitorings im Freistaat Thüringen in 
den Jahren 2026–2029

Das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Natur-

schutz (TLUBN) führt regelmäßig Arbeiten im Gelände durch, um 
die in Thüringen lebenden Tier- und Pflanzenarten, Biotope und 
Lebensraumtypen zu erfassen. Hier sollen drei verschiedene 
Projekte zu den aktuell anstehenden Erfassungsarbeiten für die 
Jahre 2026–2029 vorgestellt werden. Die Flächen sind über 
gesamt Thüringen verteilt. Mit dieser Bekanntmachung kündigt 
das TLUBN die Durchführung der Bestandserhebungen gegen-
über der Öffentlichkeit an und entspricht damit der Informations-
pflicht gemäß § 30 (2) Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG).
1) Erfassungsarbeiten zum Artenschutz
Auch in den Jahren 2026–2029 finden thüringenweit oder auch 
räumlich begrenzt (z. B. in Schutzgebieten) Arbeiten zur Erfassung 
der verschiedenen Artengruppen wie Insekten, Spinnen, Weich-
tiere, Krebse, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere, Farn- und 
Blütenpflanzen, Moose, Flechten, Algen und Pilze im Auftrag des 
TLUBN statt. Die dabei erhobenen Daten dienen der Beobachtung 
von Natur und Landschaft nach § 6 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und insbesondere als wissenschaftliche Grundlage 
der fachlichen Beratung und Unterstützung der Naturschutz-
behörden (vgl. § 23 Abs. 1 ThürNatG) und damit dem Schutz 
der Biodiversität in Thüringen als übergreifendes Ziel des Arten-
schutzes. Erfassungen finden auch im Rahmen der öffentlichen 
Veranstaltungen des TLUBN statt. Der Veranstaltungskalender 
ist unter 
https://tlubn.thueringen.de/service/termine-und-veranstaltungen 
einsehbar. Weitere Informationen zum Thema Artenschutz 
in Thüringen finden Sie auf der Homepage des TLUBN unter  
https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/artenschutz. Der Karten-
dienst des TLUBN (https://tlubn.thueringen.de/kartendienst) bietet 
die Möglichkeit sich über Artvorkommen in Thüringen zu informieren. 
Unter der E-Mail-Adresse artenmeldung@tlubn.thueringen.de 
nimmt das TLUBN gerne Ihre Meldungen zu Artfunden mit genauen 
Angaben zum Fundort, Funddatum und einem beigefügten Foto-
beleg entgegen.
2) Erfassungsarbeiten zum FFH-Monitoring
Gegenstand des FFH-Monitorings sind die Kartierungs-, 
Recherche-, Bewertungs- und Auswertearbeiten, die in der 
Berichtsperiode 2025–2030 durch den Freistaat Thüringen im 
Rahmen des FFH-Monitorings (gemäß Art. 11 FFH-Richtlinie) und 

der FFH-Berichtspflicht (gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie) sowie nach § 
6 BNatSchG zu erbringen sind. Im Rahmen des Monitorings werden 
auf vorgegebenen Stichprobenflächen der Erhaltungszustand (EHZ) 
der für Thüringen relevanten Tier- und Pflanzenarten (alle Arten des 
Anhangs II und IV und ausgewählte des Anhangs V) sowie Lebens-
raumtypen (Anhang I) der FFH-Richtlinie erfasst bzw. bewertet. 
Ergänzend werden vereinzelt ggf. weitere Untersuchungen zum 
Zustand der Lebensräume, z. B. der Gewässer, durchgeführt. Mit 
dem FFH-Monitoring werden EU-Vorgaben zur Überwachung der 
Arten und Lebensräume auf Landesebene umgesetzt.
Weitere Informationen zum FFH-Monitoring finden Sie auf der 
Homepage des Bundesamtes für Naturschutz unter 
https://www.bfn.de/monitoring-ffh-richtlinie und auf der 
Homepage des TLUBN unter https://natura2000.thueringen.de/
monitoring-u-berichtspflichten/monitoring.
3) Erfassungsarbeiten zum Ökosystem-Monitoring
Im Rahmen des bundesweiten Ökosystem-Monitorings (ÖSM) 
werden ganzflächig Geländeaufnahmen von Biotopen und 
Lebensräumen auf ausgewählten Stichprobenflächen von 1 km² 
Größe durchgeführt. Dafür werden geeignete Kartierbüros be-
auftragt, die die Kartierdaten von April bis September erfassen. 
Die erhobenen Daten dienen der Beobachtung von Natur und 
Landschaft nach § 6 BNatSchG. Die Ergebnisse werden bundes-
weit ausgewertet, um Aussagen zu Vorkommen und Verbreitung 
von Biotopen tätigen zu können. Diese Arbeiten werden vom 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit unterstützt. Eine allgemeine Beschreibung 
des Monitorings ist auf der Homepage des Bundesamtes für 
Naturschutz unter https://www.bfn.de/oekosystem-monitoring 
zu finden.
Betreten von Grundstücken
Um die o. g. Erfassungsarbeiten durchführen zu können, ist teils 
das Betreten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch 
die Kartierenden erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 30 
ThürNatG: „(1) Die Bediensteten der Naturschutzbehörden, der 
Naturschutzfachbehörde einschließlich der Staatlichen Vogel-
schutzwarte, … sowie die, die von ihnen beauftragt … wurden, 
… sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke mit 
Ausnahme von Wohngebäuden zu betreten. Sie haben sich auf 
Verlangen zu legitimieren. (4) Das Betreten und Befahren erfolgt 
auf eigene Gefahr. Durch die Duldungsverpflichtung werden keine 
besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten“ [für den 
Grundstückseigentümer] „begründet.“
Die Kartierenden können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch 
eine vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.
Kontakt:
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
zu 1) Referat 31
zu 2) und 3) Referat 34
Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
Tel.: 0361 / 57 3942 000 (Behördenzentrale)
E-Mail: poststelle@tlubn.thueringen.de

Ende amtlicher Teil

Ferienwohnung  „Himmelchen”  im romantischen Ahrweiler

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal

Schön eingerichtete Ferienwohnung in Ahrweiler für 2 – 4 Personen. 
Direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterli-
chen Stadtkern. Ab 59,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 
und Umsatzsteuer (zzgl. Gästebeitrag der Stadt). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160/1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

– Anzeigenteil –
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PHILHARMONISCHES ORCHESTER GYŐR
MAESTRO MICHAEL WALDEMAR MACIASZCZYK
DIRIGENT UND MUSIKALISCHE LEITUNG

WALZER
TRÄUME
2027

ZUM 
JAHRESAUFTAKT 

Karten in der Tourist-Information Suhl, Tel.: 03681 788-228 oder -405,
Ticket-Hotline Freies Wort 03681-792413 u. allen bek. VVSt.

sowie online unter: www.eventim.de / www.ticketshop-thueringen.de

Ermäßigung (mind. 10 %) bei Buchung über bestofclassic@web.de

07. JAN 2027 SUHL
19.00 UHR | CONGRESS CENTRUM
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Walzerklänge, Glanz und ein Hauch von Wien erfüllen das 
CCS Suhl, wenn das Philharmonische Orchester Gyor mit 
„Best of Classic“ das neue Jahr musikalisch erö�net. Das 
international gefeierte Ensemble begeistert mit 
beschwingten Walzern, mitreißenden Polkas und eleganten 
Melodien, die das Publikum in festliche Konzertatmosphäre 
eintauchen lassen. Unter der Leitung von Maestro Michael 
Waldemar Maciaszczyk entsteht ein Abend voller 
Klangzauber, Leichtigkeit und Tradition – ein glanzvoller 
Start ins Jahr, der berührt und verzaubert.

Kontakt/Anmeldung 
Sachsenstraße 7 Telefon/WhatsApp: 03693/42126
98617 Meiningen E-Mail: fahrschule@kfz-innung-meiningen.de

Fahrschule
der Kfz-Innung Südthüringen*
*GFK mbH
WISSEN   KÖNNEN   LEIDENSCHAFT

Gas geben Richtung Freiheit! 
Dein Führerschein beginnt hier.

 Sommerferien
Kompaktkurse-Theorie

06.07.2026 bis 14.07.2026
03.08.2026 bis 11.08.2026

Ihr Partner für  

Anzeigen nach Maß! 

Wie kann ich Ihnen helfen?
Tel.: 0151 56177721

Fax: 03677 205021 
c.thieme@wittich-langewiesen.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Caroline Thieme

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

PassenderPassender
AnzugAnzug
gefällig?gefällig?

Passender
Anzug
gefällig?

ÜberÜber 3.0003.000 neueneue BrautkleiderBrautkleider
zum Outlet-Preis abzum Outlet-Preis ab 99,–99,– €€

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3.000 vorrätigen
hochwertigen neuen Brautkleidern bekannter deutscher
und internationaler Markenhersteller zum Outlet-Festpreis.

Große Auswahl an passendem Zubehör,
Event-Mode und Anzügen
Anprobetermin vereinbaren
unter 03591 3189909
oder 0151 42266500

Kindern eine Zukunft zu schenken 
ist ein wundervolles Erlebnis
Erlebe die Kraft der Patenschaft.  
Werde jetzt Pate auf worldvision.de

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:
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Wir beraten Sie gerne, wenn es 
um Ihre Sicherheit, Vorsorge  
oder  einen Schadensfall geht – 
telefonisch, online, persönlich 
bei Ihnen zuhause oder an einem 
unserer Standorte.

SV Generalagentur Wolf & Scholz GbR 

Bernd Franke
Uferstr. 2 · 98587 Steinbach-Hallenberg
Tel.: 036847-48411  
Mobil: 0173-3611921
E-Mail: bernd.franke@sv.de

Eric Bauske
Karl-Liebknecht-Str. 11 · 98527 Suhl
Tel.: 03693-43115 
Mobil: 0176-31775659
E-Mail: eric.bauske@sv.de

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

Hochwertig und Preisgünstig

Die wahrscheinlich größte 
Auswahl in Deutschland 

06652/794990
Carl-Zeiss-Str. 3 - 36088 Hünfeld

www.garten-heinemann.de

 an Stahlcarports & Garagen,  
Gartenhäuser &  

Ferienhäuser 
und vieles mehr!

Extrem Extrem

 Sonderanfertigungen ohne Aufpreis

auf die Herstellerpreise
von Carports & Garagen5%

Famberg 18 | 98574 Schmalkalden

  

 
 

 

 
 

 
    

 

 
 

 
 

 
 

 

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

 

Steuern?
Wir machen das.

Thomas Groß
Beratungsstellenleiter

Michaelisstraße 3
98530 Rohr
thomas.gross@vlh.de

( 03 68 44 / 4 11 10

Go online! Go wittich.de


